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Mitteilungen des Vorstandes

Unsere Umfrage betreffend Ausrichtung von Teuerungszulagen an
Rentenbezüger der Lehrerversicherungskasse ist bis heute (10. März
1944) nur von 9 Kreiskonferenzen beantwortet worden. Im Interesse
der Sache ersuchen wir die übrigen 15 Konferenzen nochmals, sich

zu dieser Frage zu äußern; denn das hohe Erziehungsdepartement
wünscht, «daß die Frage der Teuerungszulagen an die pensionierten
Lehrer zuerst vom Lehrerverein behandelt werde, da die Lehrer keine
kantonalen Beamten sind». Die rechtmäßigen Arbeitgeber der Lehrer,
die Gemeinden, werden in dieser Angelegenheit wohl kaum etwas

unternommen haben; um so mehr müssen wir die säumigen Konferenzen

resp. Konferenz-Vorstände zur Eile mahnen!

Noch eine Bitte! Es ist schon oft mündlich (Delegiertenversammlungen)

und schriftlich (siehe Jahresberichte) gewünscht worden, daß

der Vorstand einer jeden Kreiskonferenz am Anfang des Schuljahres
die Adresse des Präsidenten dem kantonalen Vorstand mitteile —
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Diese kleine Unterlassung
erschwert nicht bloß den Verkehr mit den einzelnen Konferenzen; es ist
auch bemühend, wenn gegen Ende des Schuljahres weder das

Erziehungsdepartement noch der Vorstand des Lehrervereins eine

zuverlässige Auskunft auf diesbezügliche Anfragen geben können. Die

Herren Kreiskonferenz-Präsidenten, die ihre Adresse dieses Schuljahr
noch nicht mitgeteilt haben, werden hiermit höflich ersucht, dieselbe

unverzüglich unserem Kassier, Herrn Lehrer J. Vonmont, Kreuzgasse,
Chur, zu übermitteln.

Für den Vorstand des BLV
Der Präsident: Tönjachen.

Tüchtigen Sekundarlehrer
für die neugegründete Sekundärschule sucht die

Gemeinde Vais.

Bewerber, die nach Ari. 11 der Verordnung für die Bündner Sekundärschulen
wählbar sind, mögen unter Beilage der Patente und eventueller weiterer Zeugnisse

sich melden bis 15. April a c. bei dem (Jemeindeschulrat Vais.
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